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Kreis-Matt für beit Obertmmus-Kreis.
Amtlicher Anzeiger der Staats -, Gerichts- mib Commmial-Behärben.

Zugleich Organ für die Dekanulmachungen des Kreisausschusses des Odrrtaunuskrrisrs.

'ttx.  48. Bad Homburg v. d. H., Montag , den 29. April 1918

Berlin , den 9. April 1918.
Preußische Ausführung - anweisung

zur
Verordnung über die Genehmigung von Ersatzlebensmitteln

vom 7. März 1818.
(Reichs -Gesetzblatt Seite 113) .

A. Ersatzmittelstellen.
1. Für jede Provinz (für die Provinz Brandenburg mit

Ausnahme der im Absatz 2 genannten Stadt - und Land¬
kreise) wird eine Ersatzmittelstelle mit der Bezeichnung „Er¬
satzmittelstelle Ostpreußen u . s. f." errichtet . Soweit Pro¬
vinzialpreisprüfungsstellen vorhanden sind , ist die Ersatz¬
mittelstelle der Provinzialpreisprüfungsstelle anzugliedern.
In den übrigen Provinzen ist die Ersatzmittelstelle vorläu¬
fig einer vom Oberpräsidenten zu bestimmenden Bezirks-
preisprüfungsstelle (inErmangelung einer solchen einer ört¬
lichen Preisprüfungsstelle ) anzuschließen . Erfolgt später die
Gründung einer Provinzialpreisprüfungsstelle , so geht die
Ersatzmittelftelle nach näherer Anweisung des Obeprästden - -
ten auf diese Stelle über.

Für die Stadtkreise Berlin , Eharlottenburg , Berlin-
Wilmersdorf , Verlin -Schöncberg , Berlin -Lichtenberg , Neu¬
kölln und Spandau , sowie die Landkreise Teltow und Nie¬
derbarnim wird eine Ersatzmittelstelle mit der Bezeichnung
„Ersatzmittelstelle Groß -Berlin " in Angliederung an die
Preisprüfungsstelle Groß -Berlin errichtet.

Die Lage der Diensträume und die Briefadresse der
Ersatzmittelstellen ist alsbald durch die Amts - und Kreis-
blättcr bekannt zu machen.

2. Die Ersatzmittelstellen bestehen aus dem Vorsitzen¬
den , einem oder mehreren stellvertretenden Vositzenden und
einer angemessenen Anzahl von Mitgliedern . Der Vor¬
sitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden müssen un¬
mittelbare oder mittelbare Staatsbeamte oder Reichsbe¬
amte sein.

Vorsitzender der Ersatzmittelstelle ist der Vorsitzende der
Preisprüfungsstelle , welcher die Ersätzmittelstelle angc-
gliedert ist . Die stellvertretenden Vorsitzenden und die
Mitglieder werden vom Oberpräsidenten — für die Ersatz-
mittelstelle Groß -Berlin vom Vorsitzenden der Staatlichen
Verteilungsstelle für Groß -Berlin — nach Anhörung des
Vorsitzenden der Ersatzmittelstelle berufen . Die Mitglie¬
der sind der Ersatzlebensmittelindustrie , dem Groß - und
Kleinhandel in Lebensmitteln und Verbraucherkreijen des
Bezirks der Ersatzmittelstelle zu entnehmen . Außerdem
müssen zu Mitgliedern der Ersatzmittelsteue mindestens ein
Vorsteher oder stellvertretender Vorsteher einer öffentlichen
Nahrungsmittel -Untersuchungsanstalt des Bezirks bestellt
werden.

Die Ersatzmittelstellen entscheiden einschließlich des
Vorsitzenden in der Besetzung von fünf Mitgliedern , von
denen je eins Vertreter der Ersatzlebensmittelindustric
des Handels in Lebensmitteln und der Verbraucher , eins
der Vorsteher oder stellvertretende Vorsteher einer öffent¬
lichen Nahrungsmittel -Untersuchungsanstalt sein soll.

Die Vorsitzenden , stellvertretenden Vorsitzenden , Mit¬
glieder und Beauftragten der Ersatzmittelstellen sind nach
8 9 der Bekanntmachung über die Errichtung von Preis-
prüfungsstellen und die Versorgungsregelung vom 25. Scp-
tember/4 . November 1915 (R .G .Bl . S . 607 und 728 ) . vor¬
behaltlich der dienstlichen Berichterstattung und der Anzei¬

ge von Gesetzwidrigkeiten , verpflichtet , über die Einrich¬
tungen und Geschäftsverhältnisse , welche durch die Aus¬
übung ihrer Befugnisse zu ihrer Kenntnis kommen , Ver¬
schwiegenheit zu beobachten und sich der Mitteilung und
Verwertung der Geschäfts - und Betriebsgeheimnisse zu
enthalten . Eie sind , falls nicht bereits ihre Vereidigung
auf Grund der erwähnten Vorschrift früher erfolgt ist , auf
getreue Pflichterfüllung vom Oberpräsidenten (dem Vor¬
sitzenden der staatlichen Verteilungsstelle für Groß -Berlin)
bczw . deren Vertreter zu vereidigen.

Die den Ersatzmittelstellen angehörenden Beamten wer¬
den für Dienstteiseü nach dem für sie maßgebenden all¬
gemeinen Bestimmungen entschädigt . Die Mitglieder er¬
halten Fahrkosten und Tagegelder nach den Sätzen , die für
Mitglieder der Einkommensteuer -Berufungskommissionen
festgesetzt sind . .

3. Die Eisatzmittelstellen sind bei der Angliederung an
eine Provinzial - (Bezirks -) Preisprüfungsstelle Abtei¬
lung einer staatlichen Behörde . Die Einnahmen und Aus¬
gaben sind nach den für die Provinzial - (Bezirks -) Preis¬
prüfungsstellen ergangenen Vorschriften (Erlaß vom 2.
Mai 1916 Hb 4256 M . f. H. u . E . usw .) außerplanmäßig
zu verrechnen.

Im Falle der Angliederung an eine kommunale Preis¬
prüfungsstelle bilden die Ersatzmittelstellen Abteilungen
einer kommunalen Behörde . Die Kosten find von den Kom¬
munalverbänden zu decken, welche Träger der Preisprü-
fungsstellen sind . Diesen Kommunalverbänden fließen an¬
dererseits auch die Einnahmen aus den Gebühren der Er¬
satzmittelstellen zu.

Die Anwendung des Portoablösungsvermerks für
Dienstsachen isttrur den im Absatz 1, nicht aber den im Ab¬
satz 2 genannten Ersatzmittelstellen gestattet.

4. Die Aufsicht über die Geschäftsführung der Ersatz¬
mittelstellen führt in erster Instanz der Oberpräsident (in
Groß -Berlin der Vorsitzende der Staatlichen Verteilungs¬
stelle ) , in oberster Instanz der Staatskommissar für Volks¬
ernährung und der Minister des Innern gemeinschaftlich.

H. Verfahren vor den Ersatzmittelstellen.
1. Der Antrag auf Genehmigung eines Ersatzlebens-

mittels ist schriftlich einzureichen . Außer den im 8 3 der
Verordnung aufgestellten Erfordernisien muß der Antrag
folgende Angaben enthalten:

1. ob und seit wann der Antragsteller eine im Handels¬
register eingetragene Firma besitzt,
ob und welche Lebensmittel er vor dem 1. August 1914
hergestellt bezw . in den Verkehr gebracht hat,
ob er im Besitz einer Erlaubnis zum Handel mit Le¬
bensmitteln auf Grund der Verordnung über den Han¬
del mit Lebens - und Futtermitteln und zur Bekämp¬
fung des Kettenhandels vom 24. Juni 1916 (R .G .Bl.
S . 581 ) ist , gegebenenfalls von welcher Stelle ihm die
Erlaubnis erteilt ist,
ob er wegen Kettenhandels oder wegen Zuwiderhand¬
lungen gegen die Höchftpreisverordnungcn , die Ver¬
ordnung gegen übermäßige Preissteigerung vom 23.
Juli 1915 (R .G .Bl . S . 467 ) , das Nahrungsmittelge¬
setz vom 14. Mai 1879 und die Verordnung gegen irre¬
führende Bezeichnung von Nahrungs - und Genuß¬
mitteln vom 26 . Juni 1916 (R .G .Bl . E . 588 ) bestraft
ist.



Beiordnung
betr . Höchstpreise für Fleisch.

Auf Grund der Verordnung des Bundesrats vom 21 . August 1916
(R . G . Bl . S . 841 ) über die Regelung des Fleischverbrauchs in Ver¬
bindung mit den Vorschriften des Bundesrats vom 25 . September bis
4. November 1915 (R . G . Bl . S . 607 und 728 ) betreffend die Errich¬
tung von Preisprüfungsstellen und die Versorgungsregelung wird für
de« Bezirk der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe folgendes bestimmt:

8 1.
Der Preis für ein Pfund darf bei Abgabe an den Verbraucher

die nachstehend genannten Beträge nicht übersteigen:
Der § 1 der Verordnung des Magistrats vom 19. Mai 1917

erhält folgenden Wortlaut:
I. Rindfleisch

Luppen - und Bralsierich mit 30 °/o Shio $ enbell «ßi’
Hüste , Lenden und Ruslbraten 1. Qualität mit Knochenbeilage„ ^ tf tfH^ tt tt "
Frische Zunge , an der Zungengabel quer abgeschniuen ohne Knochen
Milz und Nieren
Ochsenschwanz
Hirn

2 . Kalbfleisch

f. d. Psd.
2,20 Mk.
3.40 „
3.00 „
4.00 „
1.40 „
1,40 „
1,50 „

Halit und Brust mit 10°/e Knvchenbetlage
Keule und Rücken mit eingewachsenen Knochen ohne Beilage
Sonstiges Kalbfleisch mit 33 ' /, »/, Beilage einschl. der eingewachsenen Knoche»
Leber und Milcher ohne Knochendetlage
Kaibssüße daS Stück
Kalbskopf je nach Größe das Stück 4,50 Mk . bis

3 . Schaffleisch
Hals , Brust , Bug und .Kammstück mit eingewachsenen Knochen
Keule und Rücken mit eingewachsenen Knoche»

4 . Schweinefleisch

2,20
2,80
2,20
2,80
0,40
6,00

2,20
3,20

Höchstpreise werden nicht festgesetzt.
8 . Wurst

Blut - und Leberwurst
Fleischwurst und Schivartemagen

8 2.
Es ist verboten Fleisch ohne Knochen abzugeben.

8 9 . .
Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung ln Kraft.

8 4-
Die Verordnung des Magistrats voni 24 . Fanuar 1918 lvird

aufgehoben.
Bad Homburg v. b. H ., den 29 . April 1918.

Der Magistrat.
Lübke.

2,20  „
2,50 „

Auf die gelben Notbezugsscheiue
Nr 4241 — 4340 werden am Dienstag , den 30 . 4. vorm . 8— 12 Uhr

bei Hch. Hettinger , Haingasse je i Ztr . Braunkohlenbriketts ausgegeben.
Ortskohlenstelle.

Kurhaus Bad Homburg.
Dienstag , den 30 . April , abends 8 Uhr im Konzertsaal

Lichtbildervorfrag
von Friedrich Walker - Riga über

„Riga and das Baltealand “ .

Eintritt für Jnhaber von Kurtax - und Kurhaus *Abonnementskarten
frei , reserv . Platz 50 Pfg.

Verboten
ist nach der Straßen -Polizeiverordnung:

! . Das unnötige Peitschenknalle » (§ 56 ).
2 . Das Auslegen von Bettzeug etr . nach der Straßenfeite (8 76 ) .
3. Das Ausschütteln und Austlopfen von Teppichen nach der Straßenseite ( 8 76) .
4 . Das Begießen von Blumen auf Balkvnen , insoweit dabei Waffer abträuseil (§ 70

Abs. 1).
5 . DnS Bekritzeln der Häuser mit Kreide etc. (8 70 Abs. 2 ).
6 . Das Abwersen vo» Papier , Obstkernen , Scherben etc. auf die Straße (§ 70

Abs. 1 und 28 h ).
7. Das Mitnehnien von Hunden i» Nahrnngsmittelgeschäfke und auf dem Wochen-

markt 18 60 ).
8 . Das Begehen des Trottoirs mit Fleischmulden , Körben , Arbeitsgeräten etc. (ß 28 ).
9 . DaS Spielen mit Kreiseln , Reisen elc. aus den Fußsteigen in solchen Straßen

durch welche die elektrische Straßenbahn sähet (8 28 und 64 ).
10 . DaS Singen und Musizieren bei offenem Fenster nach 10 Uhr abends 68

und 69 ).
11 . Das laute Hämmern und Klopsen nns Füffer und Eisenschienen ^elc . insofern es

nicht in geschlossenen Räume » geschieht. (§ 68 auch 8 360 , 11 Ltr . Ges . B ).
Beim Transport vo « Eisenschiene » muß belästigendes Geräusch vermieden

werden , durch weiche Zwischenlager ele. 'Beim Ans- und Abiaden von Eisenschienen müssen
dieselben ruhig „ j,berge egt werden , d»s Abwerfen ist verboten . |§ 66 ).

Das Austlopfen von kleineren Teppichen , Belten etc . in den Höfe » dl nur
an Werktagen vo» 8 — l l Uhr vormittags gestaltet . (§ 76 ».

Zuwider handln »gen iverd -n bestraf «.

Bad Homburg v. d. H , den 3. April 1918.

Polizei Verwaltung.
I . B . : Feige » .

Berrrnwortlicher Schriftleiter August Hr 'iS, Bad Honiburg v. d. H. Druck und Bering cher Hosbuchdruckerei C. I . Schick Sohn , Fnhaber C. Freudenmann.



5 ob ein Verfahren wegen Untersagung des Handelsbe¬
triebs auf Grund der Verordnung zur Fernhaltung
unzuverlässisiger Personen vom Handel vom 23, Scpt.
1915 (R .E .Bl . S . 603) gegen ihn schwebt oder ge¬
schwebt hat,

6. von wem er die bei der Herstellung des Ersatzlebens-
mittels verwandten Stoffe bezogen hat.

Dem Antrag ist ferner die Gebühr für das Genehmi¬
gungsverfahren von 50 Mark beizufügen.

2. Der Vorsitzende der Ersatzmittelstelle prüft die ein¬
gehenden Anträge daraufhin , ob sie die vorgeschriebenen
Angaben enthalten . Ist dies nicht der Fall und wird der
Antrag vorm Antrag auch in einer ihm zu setzenden ange¬
messenen Frist nicht gehörig ergänzt , so wird der Antrag
durch Bescheid des Vorsitzenden als unzulässig zurückgewie¬
sen. Der gleichen Zurückweisung unterliegen Anträge , die
bei einer unzuständigen Ersatzmittelstelle angebracht sind.

3 Sofern der Vorsitzende den Antrag als vollständig
und zulässig ansieht , hat er die zur Vorbereitung der Ent¬
scheidung nötigen Erhebungen anzustellen . Er ist befugt,
die Vorlegung der Handclsbücher sowie eine Auskunft
über die Persönlichkeit der Angestellten eines Antragstel¬
lers zu verlangen . Der Vorsitzende kann die Mitglieder
der Ersatzmittelstelle mit der Anstellung der Erhebungen
und mit der Erstattung von Gutachten betrauen . Er kann
ferner Sachverständige zu dem Anträge hören.

Vor der Zurücknahme der Genehmigung (§ 5 Absatz o
der Verordnung ) ist dem Beteiligten Gelegenheit zur Gel¬
tendmachung von Einwendungen zu gewähren.

4. Die Ersatzmittelstellyn haben sich mit einer leistungs¬
fähigen öffentlichen Nahrungsmittel -Untersuchungsanstalt
oder mit mehreren Anstalten ihres Bezirks ln ständiger
engster Fühlung zu halten . In allen geeigneten Fallen ist
von dem Vorsitzenden der Ersatzmittelstelle vor der Ent¬
scheidung über die Genehm, eines Ersatzlebensmittels oder
die Zurücknahme der Genehmigung eine Begutachtung durch
eine" öffentliche Untersuchungsanstalt , wenn notig aus
Grund einer eing .'yeuden chemischen Untersuchung, zu ver¬
anlassen . Als Mitglieder der Ersatzmittelstelle sind m er¬
ster Linie die Vorsteher (stellvertretenden Vorsteher ) der-
igen Untersuchungsanstalten zu berufen (A II Absatz 3) .
welche die Erstattung der Gutachten für dre Ersatzmittel¬
stelle übernommen haben , damit sie an den Verhandlungen
und Entscheidungen der Ersatzmittelstelle Mitwirken kön¬
nen. Die durch die Hinzuziehung der Anstalten erwachsen¬
den Kosten sind aus den Einnahmen der Ersatzmittelstellen
an Gebühren zu bestreiten . wA .. t

5 Die Ersatzmittelstelle beschließt Uber die Anträge auf
Genehmigung eines Ersatzlebensmittels und über die Zu¬
rücknahme der Genehmigung in der Regel ohne mündliche
Verhandlung . . ..

Der Vorsitzende kann anordnen , daß mündlich verhan¬
delt wird und daß der Antragsteller zu der Verhandlung
erscheint. Ist der Antragsteller in dem zur mündlichen
Verhandlung anberaumten Termin trotz rechtzeitiger La¬
dung nicht erschienen, so wird gleichwohl in der Sache ver¬
handelt und beschlossen.

Die Verhandlungen der Ersatzmittelstellen sind nicht
öffentlich. ^ , ... . .

Die Verhandlung beginnt mit einem Vortrag aber die
Sachlage , den der Vorsitzende oder ein von ihm bestinnntes
Mitglied übernimmt . Der Vorsitzende ist befugt . Sachver¬
ständige zu der Verhandlung zuzuziehen.

Die Ersatzmittelstelle kann weitere Erhebungen be¬
schließen. . , . .

Die Entscheidung erfolgt unter Berücksichtigung des ge¬
samten Inhalts des Verfahrens . Bei der Abstimmung
entscheidet Stimmenmehrheit.

Die Entscheidung ist dem Antragsteller schriftlich zuzu¬
stellen. Im Falle der Versagung oder der Zurücknahme
der Genehmigung sind die Gründe kurz anzugeben , aus de¬
nen die Versagung oder Zurücknahme erfolgt ist.

(Schluß folgt in nächster Nummer .)

Aufforderung betr. Ablieferung von Getreide.
Es ist festgestellt, daß viele Getreidebesitzer bei der Aus¬

saat der Winter - und Frühjahrsfrucht von dem ihnen bei
dem Ausdrusch bclasienen Getreide , Roggen , Weizen , Gerste
und Hafer , auch Hülsenfrüchtc. größere Mengen erübrigt
haben, sei es durch anderweite Bebauung einzelner Ackei-
flächen oder durch Bezug von Originalsaatgctreide oder
durch übermäßige Anforderung von Saatgut bei dem Aus¬
drusch usw. ^

Zch mache alle diejenigen Besitzer, die davon betroffen
sind, darauf aufmerksam, daß das erübrigte Getreide und
die Hülsenfrüchte nach wie vor der Beschlagnahme für den
Kommunalverband unterliegen , und fordere die betreffen¬
den Betriebsinhaber auf Grund der Vorschriften in der
Reichsgetreideordnung vom 21. 6. 17. auf . die zur Abgabe
noch rückständigen Mengen unverzüglich an den Kommunal¬
verband durch den zuständigen Aufkäuferabzuliefern.

Den Endtermin der Ablieferung setze ich hicmit aus den
15. Mai 1918 fest. Hiernach werden sofort auf Grund der
Wirtschaftskarte für die einzelnen Betriebe im Zusammen¬
hang mit der neuen Ernterflächcnerhebung 1918 die abzu¬
schließenden Berechnungen stattfinden und gegen alle säu¬
migen Ablieferer in der vorbezeichneten Angelegenheit so¬
wie gegen solche, die überhaupt noch nicht auf Grund des
Ausdruschergebuisses ihrer Ablieferungspflicht in voller
Höhe Genüge geleistet haben , im Zwangswege vorgegan¬
gen und Zuwiderhandlungen , welche sich durch die Zuruck¬
haltung von selbst ergeben, strafrechtlich verfolgt werden.

Um unnötigen Bestrafungen frühzeitig vorzubeugen,
fordere ich die Magistrate und Eemeindevorstande aus . so¬
fort in der Gemeinde im Sinne meiner Aufforderung auf
die Erfüllung der geforderten Ablieferung hinzuwirken,
meine Aufforderung wiederholt bekannt zu machen und
mir über das Geschehene bis zum 25. Mai ds . Is . bestimmt
zu berichten. t .. .. .

Fch mache die Magistrate und Eemeindevorstande wei¬
ter auf die Vorschriften in §8 39 und 40 der Reichsgetreide¬
ordnung besonders aufmerksam.

Bad Homburg v. d. H., 24. April 1918.
Der König !. Landrat.

I . » . Brüning.

Bekanntmachung.
Die Inhaber der bis zum 16. April 1918 ausgestellte» Ver-

gütungsanerkenntnisje über gemäß 8 3 Ziffer 1 - 2 deS Kriegsleist.
uugsseyeS von. 13. Juni 1873 in den Monate» April b,S I »»',
Oktober Dezember 1917 gewährte KriegSleistungen im Regierungs¬
bezirk Wiesbaden werden hiermit aufgefordeit, die Vergütungen bei
der Königliche» Regiernngshauplkasse hier bezw. den zuständigen
Kreiskassen gegen Rückgabe der Änerkenntniffe in Empfang zu
nehmen. Es kommen die Vergütungen für Raturalquartier , Natnral-
veepsieanng, Stallung , Futter in Betracht. Den in Frage kommenden
Gemeinden ivird von hier aus oder von den Landräte» noch
besonders mitgeleitt, welche Vergütungsanerkenntniffe in Frage kommen
und ivieviet die Zinsen betragen. Auf de» Anerkenntnissen ist über
Betrag und Zinsen zu quittieren. _

Die Quittungen müssen auf die ReichHhauptkasse lauten.
Der Zinsenlaus hört mit Ende dieses Monatsauf . Die Zahlung der

Beträge erfolgt gültig an die J .ihaber der Änerkenntniffe gegen
deren Rückgabe. Zn einer Prüfung der Legitimation der Inhaber
ist die zahlende Kaffe berechtigt, aber nicht verpflichtet.

Wiesbaden, de» 22. April 1918.
Der Regierungspräsident.

Im Aufträge:
gez. : Berger.

Bad Homburg v. d. H., den 24. April 1918.
Wird veröffentlicht.

> Der Königliche Laudcat.
I . B . : S e tze p s a n d t.



nulzholzüftrHaut MM»
COfivfövftcrci.Hofheim. Schntzbezirk Eppstein.

Montag , den 8 . Mai Vorm. 10 Uhr in Lorsbach bei Chri¬
stian Groffntann aus den Distr . 90, 100 Lottischewald, 16, 17, 18
Entenpsnhl und Insgemein:

Eichen : 115 Stäntme ----- 125,84 Hit, bis 74 cm Durchmesser,
54 Rm. tttutzscheir, Küscrholz-

Lochen : 182 Stamme — 180,21 sm. darunter 1 Kirschbaum,
52 Rm. Nutzscheit)

Erlen : 8 Rm. Nutzscheit.
Verzeichnisse der Stämme durch die Oberforsterei ; auch bei Groß-

maun liegt ein Verzeichnis aus.

IHobiliarVersteigerung
Mittwvck, Sen1 Msi. Dormiftags9%Ohr

beginnend versteigere ich im gefi. Aufträge der Frau H. Wie-
gand Wwe. im
Gasthause „Zur Neuen Welt " dahier, Luisenstr. 13!
naehverzeichuete Mobiliargegenstände öffentl . freiwillig gegen gleich
bare Zahlung an den Meistbietenden:

10 Betten teils mit Roßhaar , eine Partie Federdeckbetten und
Kissen, Waschkomode und Waschtische , Nachtschränkchen,
1 Aufsatz für Küchenschi ank , 1 Sessel, 2 Spiegel, 2 zwei*
und 1 eintiirigen KleideTschrank u. a. mehr.

Karl Knapp,
Auktionator & Taxator

. NB. Besichtigung V. Stunde vor Beginn der Versteigerung.

frei am Walde gelegen mit etwas
Land oder Obstgarten , möglichst
Stallung , in Bad Homburg oder
Umgebung auf mehrere Jahre zu
mieten gesucht.

Offerten an
J . Fuid , Sensal.

lins
Zimmer mit voller Pension ge¬
sucht . Angebote mit Preisangabe

I erbittet
Allexander Kaehler,

| Braunschweig , Fallersleberstr . 17.

j Suche
ÜM9meifier

sowie alle anderen Kräuter
zu kaufen.

Alfred Hemmann
üegitaüüfenu. WdMMkli

Gera Reutz
Postschließfach 144.

Versteigerungen
und Abschätzungen von Mobilien , Schäden aller Art , sowie sachgemässe Er¬

ledigungen von Plandverkänfe , Nachlassen , Konkursen.
ferner Uebernahme ganzer Haushaltungen , Einzelmäbel gegen sofortige Abrech¬

nung.
Lagerung und Aufbewahrung von Mobilien, Wertgegenstände etc. unter

günstigen Bedingungen übernimmt

August Hergei,
Taxator und beeidigter Auktionator.

Bad Homburg v. d. Höhe. Elisabethenstrasse Nr. 43. Telefon 772.

Welches Hotel oder Villa ^
hat Ge spül  abzugeben5

Gef. Offerten unter L- 100 an
die Geschäftsstelle des Blattes.

Fräulein
in allen Büroarbeiten erfahren
sucht Stellung . Off. unter F . B.
au die Geschäftsstelle ds. Bl.

Hoffriseur HeUeUchläger’s
Abteilung für Schönheitspflege
Ba9 ßomburg houiienftrafie 87.

Oesidltsdampfbüder Unschädliche vollständige Beseitigung lästiger Haare.
SingernagelpHege— Fußpflege— Hopf- un9 ÖBfichfsmflnflgß.

Begehrte Hrtihei:s<Mne nuge"‘,urd’°ä"  atiSf“?Beteiligunga«s-mc-c-u-n. m»
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